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Mauerkircherstr. 24  

(Gemarkung: Bogenhausen Fl.Nr.: 165/15)

Nutzungsänderung einer Ladeneinheit (Nr. 10)  

im EG und 1. OG in eine Wohnung

Aktenzeichen: 60241.2320212125631
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Kraftloserklärung 

verlorengegangener Sparkassenbücher 97

Bekanntmachung 

Bauleitplanverfahren hier:  

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 

des Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 16 RamersdorfPerlach

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1638

Ottobrunner Straße 97

Nichtamtlicher Teil 98

Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung 
zu der Bekanntmachung vom 16.02.2022 durch Veröffent-
lichung im Internet (www.muenchen.de/amtsblatt), 
in Rundfunk und Presse im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt München vom 01. März 2022.

Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes  
(BayVersG) und der 15. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (BayIfSMV) 

Allgemeinverfügung vom 16.02.2022 zu Versammlungen 
im Zusammenhang mit Protesten gegen Corona-Maß-
nahmen

Die Landeshauptstadt München erlässt gem. Art. 15  
Abs. 1 BayVersG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 2 der 15. BayIfSMV 
und Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (BayVwVfG) folgende 

Allgemeinverfügung

1.  Im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München werden alle 
stationären oder sich fortbewegenden Versammlungen im 
Zusammenhang mit Protesten gegen Corona-Maßnahmen, 
wie beispielsweise sog. „Corona“-, „Mittwochs“- oder 
sonstige „Spaziergänge“ bzw. „Kerzendemos“ untersagt, 
sofern die Anzeige- und Mitteilungspflicht nach Art. 13  
BayVersG nicht eingehalten ist. Das bedeutet, dass sowohl 
das Veranstalten von als auch die Teilnahme an solchen 
Versammlungen verboten ist.

2. Ziffer 1 gilt an folgendem Tag:

 Mittwoch, den 16.02.2022, von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr

3.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 16.02.2022 um 14.00 Uhr durch Veröffentlichung 
im Internet (www.muenchen.de/amtsblatt), in Rundfunk und 
Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 16.02.2022, 
16.00 Uhr wirksam.

4.  Die Allgemeinverfügung ist bis zum Ablauf des 16.02.2022 
gültig. 

Hinweise: 

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können  
im Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Implerstr. 11,  
Zimmer 349, Tel.: 089/233-45090, 80337 München,  
nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden 
und sind auf der städtischen Internetseite unter  
www.muenchen.de/amtsblatt abrufbar. 

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffern 1 und 2 dieser  
Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. Art. 25 
BayVersG.
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Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 10. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Agnesstr. 1 – 5
Gemarkung Sektion III / Flurnr. 4815/0 / 4. Stadtbezirk
Neubau eines Rückgebäudes (14 WE) mit Gewerbe  
sowie Umbau und Nutzungsänderung im EG und 1.OG  
im Vordergebäude, Erweiterung einer Tiefgarage  
(Agnesstr. 1 – 5a / Isabellastr. 16)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.02.2022, Az. 1.1-2021-18121-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 4556/7, Fl.Nr. 4556/15, Fl.Nr. 4556/20,  
Fl.Nr. 4556/23, Fl.Nr. 4817, Fl.Nr. 4817/6, Fl.Nr. 4815/9 und 
Fl.Nr. 4815/10, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des  
Bau genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich  
die vor genannten Grundstücke im Eigentum von mehr als  
20 Mit eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung  
gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der  
Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2  
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muenchen.de.

3.  Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, 
wer dieser vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, vgl. 
Art. 21 Abs. 1 Nr. 6 BayVersG.

4.  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer als Veranstalter oder als Leiter dieser 
vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, vgl. Art. 20 Abs. 2 
Nr. 4 BayVersG.

5.  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer zur Teilnahme an untersagten Versamm-
lungen auffordert, vgl. Art. 20 Abs. 2 Nr. 3, Art. 8 Abs. 3 
BayVersG.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 
Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen,  
die der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind 

Hinweise: 

Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 01.01.2022 
muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 

München, 16. Februar 2022 Kreisverwaltungsreferat
  i.V. Dr. Nordhues
  Leitender Verwaltungsdirektor

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Schulstr. 2
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 31/0 / 9. Stadtbezirk
Dachaufstockung mit Speichergeschossausbau (2 WE) 
sowie Aufzugsanbau

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.02.2022, Az. 1.2-2020-26433-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 29 und 31/5, die dem Vorhaben nicht zu-
gestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfer-
tigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die  
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Frundsbergstr. 43
Gemarkung Neuhausen Flurnr. 541/22 Stadtbezirk: 9
Schulbauoffensive - Haus für Kinder mit 2 Kinderkrippen- 
und 3 Kindergartengruppen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.02.2022, Az. 1.1-2021-17563-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl. Nr. 549, Fl. Nr. 549/7 und Fl.Nr. 541/8, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 14. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Prinzregentenstr. 11
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: FlNr. 3062/0,  
Gemarkung Sektion II, Bezirk 01
Neubau eines Bürogebäudes mit Tiefgarage  
– VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.02.2022, Az. 6024-1.7-2021-20224-21, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben unter In-
aussichtstellung von Abweichungen erteilt.

Der Nachbarin Flst.Nr. 3061, WEG Reitmorstr. 30, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt hat, ist gemäß Art. 66 Abs. 1  
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich das vorgenannte Grundstück im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befindet, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV-Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 220, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
klaus.bichlmayer@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233 - 21546.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

 
München, 10. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung 
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schubertstr. 8
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Fl.Nr. 9775/3,  
Gemarkung Sektion V, Bezirk 02
Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes mit  
DG-Neubau (1. + 2. DG), Anbau eines Erkers, eines  
Aufzugs und Balkonen, Neubau eines an den Bestand  
anschließenden Tiefkellers mit Parksystem und Pkw-Lift 
sowie Erstellung eines Nebengebäudes im Hof –  
Änderung zu 1.201-2019-20005-21 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.02.2022, Az. 6024-1.202-2022-2845-21,  
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen/Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 9772/8, 9772/9, 9775/2, 9775/4, 9776, 
9777, 9778/3 und 9778, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 220, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse klaus.bichlmayer@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
233 - 21546.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 17. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und  Bauordnung 
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Lucile-Grahn-Str. 27
Gemarkung Sektion IX /Flurnr. 18490/10 /Stadtbezirk: 5
Errichtung eines Balkons – GENEHMIGUNGSVERLÄNGE-
RUNG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.02.2022, Az. 1.23-2021-23591-21, wurde die 
Verlängerung der Baugenehmigung vom 14.12.2017 für das 
oben genannte Vorhaben unter Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 18490/11, Fl.Nr. 18490/12, Fl.Nr. 17648, 
Fl.Nr.17711/7 und Fl.Nr. 18490/9, die dem Vorhaben nicht zu-
gestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfer-
tigung des Verlängerungsbescheides zuzustellen. Nachdem 
sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 21544.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 16. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen:  Harthauser Str. 58
Gemarkung München, Sektion VII, Flurnr. 12861/5,  
Stadtbezirk: 18
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.02.2022, Az. 1.23-2021-13574-33, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter auf-
schiebenden Bedingungen/Baumschutzrechtlichen Gestat-
tungen/Auflagen und Abweichung erteilt.

Den Nachbarn, die dem Bauvorhaben nicht zugestimmt ha-
ben, wird die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt. Die Nachbarn haben die Möglichkeit, ent-
sprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Bescheid 
Klage einzulegen. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de  bzw. Telefonnummer 
233 - 25914.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 10. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Leopoldstr. 218-222/Schenkendorfstr. 90-98/
Wilhelm-Hertz-Str. 5-23
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Schwabing,  
Fl.Nr. 857, 857/10, 857/29
Neubau von Wohngebäuden mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.02.2022, Az. 1.7-2021-20958-41, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Im Bescheid wurden Abweichungen wegen Überschreitung 
der Abstandsflächen nach Süden über die Straßenmitte, so-
wie nach Osten über die Straßenmitte und zu den Grundstü-
cken FI.Nrn. 856/29, 856/28, 856/26, 856/25, 856/19, 856/18, 
856/17 in Aussicht gestellt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 856/17 +18 +19 +25 +26 +28+ 29 (Wil-
helm-Hertz-Str. 6-18) und Fl.Nr.: 894 (Wilhelm-Hertz-Str. 4), 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können sich über das Vorbescheidsverfahren 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 540, informieren. Wenden Sie sich 
dazu bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-41@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 22236.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 11. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Guerickestr. 25
Gemarkung Schwabing,Flurnr. 956/0, Stadtbezirk 12
Ertüchtigung der Stahlbetonstützen und Stahlbetonwände 
der Tiefgarage (2. UG)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.02.2022, Az. 1.1-2021-19581-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.
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Der Nachbar Fl.Nr. 939/5 hat den Baueingabeplänen nicht zu-
gestimmt. Das Bauvorhaben entspricht den öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften, die im bauaufsichtlichen Verfahren zu prü-
fen sind, nachbarrechtlich geschützte Belange werden nicht 
beeinträchtigt; insbesondere werden keine Befreiungen oder 
Abweichungen erteilt, die nachbarrechtlich von Bedeutung 
sind.
Nachdem sich das vorgenannte Grundstück im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befindet, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 
2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 536, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 26435.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Theodor-Fischer-Straße, Fl.Nr. 954/0, Gemarkung Unter-
menzing
SCHULBAUOFFENSIVE – Neubau einer 5-zügigen Grund-
schule mit Zweifach-Sporthalle, mit Hausmeisterwoh-
nung, Tiefgarage und Freisportflächen  
(Theodor-Fischer-Str. / Pasinger Heuweg) 
– TEKTUR zu 1.1-2018-27166-42
Bauherrin:  LH München, v.d.d. Kommunalreferat,  
Bayerstr. 28, 80335 München
Aktenzeichen: 6024-1.112-2021-16210-42

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 11.02.2022, Az. 6024-1.112-2021-16210-42, 
wurde die Änderungs-Baugenehmigung für das oben genann-

te Vorhaben unter Erteillung von Auflagen, Abweichungen und 
einer Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können sich über das Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission unter der E-Mailadresse plan.ha4-42@muenchen.
de bzw. Telefonnummer 233 – 22230 erkundigen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 11. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ottobrunner Str. 61 - 65
Gemarkung Perlach / Flurnr. 1200, 1202, 1228/2 und 
1231/1 / Stadtbezirk: 16
Neubau einer Wohnbebauung, Erweiterung Gewerbe-
flächen (Adam-Berg-Str. / Ottobrunner Str. 61 – 65) –  
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.02.2022, Az. 1.7-2021-2582-31, wurde ein 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Inhalt des Vorbescheidsantrages ist im Wesentlichen die Ab-
frage der planungsrechtlichen Zulässigkeit der Erweiterung 
und Aufstockung.

Den Nachbarn wird der Vorbescheid durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Die Nachbarn haben die Möglich-
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keit, entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den 
Bescheid Klage einzulegen. Die Zustellung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 307, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24448.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 11. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Mauerkircherstr. 24
Gemarkung Bogenhausen, Flurnr. 165/15, Stadtbezirk 13
Nutzungsänderung einer Ladeneinheit (Nr. 10) im EG und 
1. OG in eine Wohnung

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.02.2022, Az. 1.23-2021-21256-31, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn wird die Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit, entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen 
den Bescheid Klage einzulegen. Die Zustellung gilt mit dem 
Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Loka-
lbaukommission, Blumenstraße 19, einsehen. Vereinbaren  
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

 Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
 Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 16. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr. auf den Namen des Einlegers

3000502579 Besch Karin
3001440324 Birkmeyer Roland
55040695 Bogenstätter Frieda
3002168106 Dagdeviren Berin
18325472 Fischer Renate
14757884 Gächter Sven
3002512279 Großmann Eva
112069703 Jensch Astrid 
60047677 Lang Simone
14032759 Mikoschek Ruth
3001714439 Mikoschek Ruth
16015182 Schielein Günter
902322023 Schimkat Robert
63050215 Scholz Walter
4000012221  Schwendemann Johann und 

Marianne
93078061 Tremmel Christine
14055792 Wendlinger Eva Maria

Es wurde am 11.02.2022 verfügt, das Aufgebotsverfahren ge-
mäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der vorste-
hend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit aufge-
fordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 11.02.2022 
binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 11.05.2022 bei der 
Stadtsparkasse München, Ungererstraße 75, 80805 Mün-
chen, anzumelden. Urkunden, für welche Rechte innerhalb 
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der gesetzten Frist nicht geltend gemacht werden, werden 
nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

München, 11. Februar 2022 Stadtsparkasse München
   Direktion Prozesse und IT

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 11.11.2021 als verloren auf-
gebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
11.02.2022  für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr. auf den Namen des Einlegers 

37099470 Anssar Mohammad Ehsan
10084812 Bleichner Anna
10375475 Bleichner Anna
908304843 Dietl Gertraud
56386501 Fellert Tanja
3002278723 Fischer Maria
86049574 Gauder Josef
86080595 Gauder Josef
115396590 Gauder Josef
115437568 Gauder Josef
3000341911 Gauder Josef
3000849467 Gauder Josef
901322073 Gerhard Amelie
21042833 Guppenberger Katharina
908342413 Haeuser Maria
3000684690 Kern Werner
3000684724 Kern Werner
902556240 Kister Andrea
902312149 Klock Walter und Isabella
58380361 Mikac Mladen
77039139 Neff Franz und Zita
62047709 Pavlas Elsa 
62029111 Pfleger Maria
90033531 Puzak Franjo und Ljubica
90033549 Puzak Franjo und Ljubica
3001896327 Resch Anna
11047008 Sollinger Joseph und Christine
3001821424 Ullmann Emil
3002269888  Verein für Integrations- und Bil-

dungsförderung in München e. V.
904339728 Welke Wolfgang
904551579 Welke Wolfgang   

München, 11. Februar 2022  Stadtsparkasse München
  Direktion Prozesse und IT

Bekanntmachung 
Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 16 Ramersdorf-Perlach

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1638
Ottobrunner Straße

Am 09.02.2022 hat der Ausschuss für Stadtplanung und Bau-
ordnung für das Gebiet Ottobrunner Straße 3 und südlich  
angrenzende Flächen, Ottobrunner Straße (östlich), Finsing-
straße (südlich), Verlängerung Thierseestraße (westlich) die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 2176 
beschlossen.

Das Planungsziel ist es, eine städtebauliche Konzeption für 
den nördlichen Teilbereich des Aufstellungsbeschlusses Nr. 
1638 zu entwickeln, da für die ursprünglich beabsichtigte Ge-
samtplanung bisher keine Mitwirkung aller Eigentümer*innen 
erreicht werden konnte. 

Dabei ist ein möglichst großer Teil des schützenswerten 
Baumbestands zu erhalten sowie eine bauliche Entwicklung 
einschließlich der erforderlichen Erschließung, sozialen Infra-
struktur und einer ausreichenden Versorgung mit qualitativ 
hochwertigen Grün- und Freiflächen anzustreben.

München, 23. Februar 2022 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Freie Wähler
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
freie-waehler@muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 15 98 68 8-11, -22, -33, -44, -55, Fax 15 98 68 8-15
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Straße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung 
zur Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 
Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an 
stadtinformation@muenchen.de

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit Ad-
ressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 266 
Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt-Infor-
mation im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkar-
ten der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen 
Stadtplan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben 
den interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen 
auch Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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